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Regeste

Berufszulassungen

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt nach Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen i.S.v. Art. 5 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), soweit
diese von einer Vorinstanz i.S.v. Art. 33 VGG erlassen worden sind und kein
Ausnahmegrund vorliegt. Bei der Vorinstanz handelt es sich um eine Dienststelle der
Bundesverwaltung i.S.v. Art. 33 Bst. d VGG und insofern steht die Beschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich offen. Zu prüfen ist allerdings, ob der
angefochtene Entscheid rechtsgestaltende Wirkung entfaltet und insofern überhaupt ein
zulässiges Anfechtungsobjekt i.S.v. Art. 5 VwVG vorliegt. Die Vorinstanz hat mit
Entscheid vom 21. Mai 2014 zunächst die Beurteilung des IAP betreffend die
psychologische Untauglichkeit des Beschwerdeführers zum Fahren von Triebfahrzeugen
der Kategorie B80 bestätigt (Dispositiv-Ziff. 1) und sodann den Antrag des
Beschwerdeführers auf Wiederholung der psychologischen Tauglichkeitsuntersuchung
abgewiesen (Dispositiv-Ziff. 2). Dabei erweist sich Ziff. 1 des Dispositivs insofern als
unpräzis, als dem IAP keine Verfügungskompetenz zusteht und das BAV insofern die
Untauglichkeit nicht bloss zu bestätigen, sondern festzustellen gehabt hätte. Aber auch die
blosse Feststellung der Untauglichkeit ist für sich allein nicht (unmittelbar) auf einen
rechtlichen Erfolg gerichtet (vgl. Art. 5 Abs. 1 VwVG). Es handelt sich um eine
Feststellung tatsächlicher Natur, welche nicht (unmittelbar) zur Folge hat, dass dem
Beschwerdeführer die Ausübung der Tätigkeit als Tramführer verboten wäre. Hierzu hätte
die Vorinstanz dem Beschwerdeführer grundsätzlich dessen Zulassungsdokument bzw.
Führerausweis zu entziehen gehabt; nach Art. 34 Abs. 1 der Verordnung vom 4. November
2009 über die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Eisenbahnbereich (STEBV, SR
742.141.2) gilt (erst) der Entzug des Führerausweises und damit der Polizeierlaubnis als
Verbot, die ausweispflichtige Tätigkeit auszuüben (vgl. auch Art. 32 Abs. 1 STEBV und für
den vorsorglichen Führerausweisentzug Art. 36 STEBV). Offenbar war jedoch die
Feststellung der Untauglichkeit auf den Entzug des Führerausweises gerichtet und insofern
wurde mittelbar gleichwohl ein rechtlicher Erfolg angestrebt bzw. beabsichtigt. Wie es sich
damit verhält kann jedoch offen bleiben. Der Beschwerdeführer setzt sich gegen ein
allfälliges (vorübergehendes) Verbot, seine Tätigkeit als Tramführer ausüben zu dürfen,
nicht zur Wehr. Er wendet sich vielmehr einzig gegen die definitive Abweisung seines
Antrages, die psychologische Tauglichkeitsuntersuchung (zu einem späteren Zeitpunkt)
wiederholen zu können. Insoweit ist von einem zulässigen Anfechtungsobjekt i.S.v. Art. 5



VwVG auszugehen. Da zudem kein Ausnahmegrund nach Art. 32 VGG vorliegt, ist das
Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde sachlich wie
funktional zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nicht
anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.2
Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer am Verfahren vor der
Vorinstanz teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und
ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Verlangt ist somit
nebst der formellen Beschwer, dass der Beschwerdeführer über eine besondere
Beziehungsnähe zur Streitsache verfügt und einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung
oder Änderung der angefochtenen Verfügung zu ziehen vermag. Davon ist vorliegend ohne
Weiteres auszugehen; der Beschwerdeführer ist Adressat der angefochtenen Verfügung und
mit seinem Antrag, es sei die psychologische Untersuchung der Tauglichkeit zu
wiederholen, nicht durchgedrungen. Er ist daher zur Beschwerdeerhebung berechtigt.

E. 1.3
Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art.
52 Abs. 1 VwVG) ist demnach einzutreten.

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht kann die angefochtene Verfügung grundsätzlich in vollem
Umfang überprüfen. Entsprechend kann der Beschwerdeführer nebst der Verletzung von
Bundesrecht und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen
Sachverhalts auch die Rüge der Unangemessenheit erheben (Art. 49 VwVG).

E. 3.1
In der Sache ist zu prüfen, ob die Vorinstanz den Antrag des Beschwerdeführers, die
psychologische Tauglichkeitsuntersuchung sei zu wiederholen, zu Recht abgewiesen hat,
wobei die Vorinstanz zur Begründung ihres Entscheids im Wesentlichen geltend macht, der
Beschwerdeführer habe im Rahmen der ersten Tauglichkeitsuntersuchung die
erforderlichen Grenzwerte deutlich und in nicht kompensierbarer Weise unterschritten. Der
Beschwerdeführer wendet hiergegen unter Verweis auf seine Arbeitsunfähigkeit ein, die
psychologische Tauglichkeitsuntersuchung habe nach Treu und Glauben zum damaligen
Zeitpunkt (noch) nicht durchgeführt werden dürfen. Es sei ihm daher die Gelegenheit zu
geben, diese zu wiederholen.

E. 3.2
Nach Art. 80 Bst. c des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742.101)
kann der Bundesrat vorschreiben, dass Personen, die wie der Beschwerdeführer eine
sicherheitsrelevante Tätigkeit ausüben, bestimmte persönliche sowie fachliche
Anforderungen erfüllen müssen. Für die Ermittlung der persönlichen Anforderungen kann
er auch psychologische und medizinische Untersuchungen vorsehen. Der Bundesrat erlässt
sodann die erforderlichen Ausführungsvorschriften und legt die persönlichen, fachlichen
und organisatorischen Anforderungen fest (Art. 85 Abs. 1 Bst. e EBG). Der Bundesrat hat
gestützt auf die vorerwähnte Delegationsbestimmung die STEBV erlassen. Demnach muss,
wer ein Triebfahrzeug führt, u.a. die erforderlichen medizinischen und psychologischen
Voraussetzungen erfüllen (Art. 7 Abs. 1 Bst. b STEBV); die zu erfüllenden
Voraussetzungen werden vom UVEK durch Verordnung festgelegt (Art. 6 Bst. c STEBV).



Die Qualifikation zur Ausübung der Tätigkeit als Triebfahrzeugführer ist durch einen
Führerausweis des BAV und eine Bescheinigung des Eisenbahnunternehmens auszuweisen
(Art. 7 Abs. 2 STEBV). Letztere haben sodann alle wesentlichen Veränderungen der
psychologischen Tauglichkeit von Personen mit einer sicherheitsrelevanten Tätigkeit
umgehend dem Vertrauenspsychologen zu melden (Art. 12 Abs. 4 STEBV). Dieser hat
entsprechend der vom BAV erlassenen Richtlinien die psychologische Tauglichkeit der
betreffenden Person zu prüfen und einen Schlussbericht über die psychologische
Tauglichkeit zu erstellen (Art. 13 Abs. 2 sowie Art. 43 Bst. c und d STEBV). Die
Verwaltungsmassnahmen schliesslich, insbesondere der Entzug des Führerausweises bei
fehlender körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit, sind in den Art. 32 ff. STEBV
geregelt. Das BAV hat gestützt auf Art. 43 Bst. c und d STEBV die Richtlinie
"Psychologische Tauglichkeitsuntersuchungen für Personen mit sicherheitsrelevanten
Tätigkeiten im Eisenbahnbereich nach VTE und ZSTEBV" (nachfolgend: Richtlinie BAV,
abrufbar unter < www.bav.admin.ch > Grundlagen > Richtlinien, abgerufen am 7. Januar
2015) erlassen, welche in den Art. 19 ff. die Anforderungen an die psychologischen
Untersuchungen und in Anhang 1 die zu prüfenden Eigenschaften und die entsprechenden
Grenzwerte bzw. Mindestanforderungen festlegt, die etwa im Bereich von Intelligenz und
Gedächtnis sowie hinsichtlich der kognitiv-psychoreaktiven Funktionstüchtigkeit erreicht
werden müssen (vgl. Art. 20 Abs. 3 Richtlinie BAV). Vorliegend, d.h. für die Beurteilung
im Rahmen der Überprüfung der psychologischen Tauglichkeit, sind insbesondere die Art.
22-25 Richtlinie BAV einschlägig. Demnach ist ein leichtgradiges Unterschreiten der für
die jeweilige Führerausweiskategorie massgeblichen Mindestnormen möglich, wenn die
Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der betreffende niedrige Wert durch andere Stärken
kompensiert wird. Für Personen, die wie der Beschwerdeführer älter als 50 Jahre sind und
eine mindestens zehnjährige ununterbrochene Tätigkeit als Triebfahrzeugführer ausweisen,
gilt der Grenzwert der nächst tieferen Führerausweiskategorie (Art. 22 Abs. 2 Richtlinie
BAV). Werden im Rahmen der Überprüfung der psychologischen Tauglichkeit die
erforderlichen Grenzwerte deutlich unterschritten, so ist die betreffende Person entweder in
einer tieferen Kategorie einzusetzen oder aber es ist von einem weiteren Einsatz als
Triebfahrzeugführer abzusehen (Art. 23 Abs. 2 Bst. b und c Richtlinie BAV). In letzterem
Fall ist nach Abwarten der gesetzlichen Fristen analog einer Neuausbildung zu verfahren
(Art. 23 Abs. 2 Bst. c Richtlinie BAV), wobei nach der in diesem Fall anwendbaren
Bestimmung von Art. 14 Abs. 7 VTE eine nicht bestandene psychologische
Tauglichkeitsuntersuchung nach frühestens einem Jahr und höchstens zweimal wiederholt
werden darf. Schliesslich sieht die Richtlinie BAV bei einem deutlichen Unterschreiten der
Grenzwerte vor, dass in Absprache mit der Fachstelle gegebenenfalls eine zweite
Tauglichkeitsuntersuchung bei einem anderen Vertrauenspsychologen vorzunehmen ist
(Art. 23 Abs. 4 Richtlinie BAV). Zwischenzeitlich ist eine überarbeitete Version der
Richtlinie BAV in Kraft. Hinsichtlich der erwähnten, vorliegend interessierenden
Bestimmungen hat die Richtlinie in der Version vom 1. Juni 2014 im Vergleich zur Version
vom 15. Juni 2012, auf welche sich die Vorinstanz abgestützt hat, keine Änderung erfahren,
weshalb auf allfällige Fragen der (zeitlichen) Anwendbarkeit nicht weiter einzugehen ist.

E. 3.3
Richtlinien wie vorliegend die Richtlinie BAV weisen keine Gesetzeskraft auf und
vermögen daher das Bundesverwaltungsgericht nicht (unmittelbar) zu binden; Richtlinien
stellen wie andere Verwaltungsverordnungen grundsätzlich keine Rechtsquellen des
Verwaltungsrechts dar. Nach der Rechtsprechung sind Richtlinien jedoch in der Regel



Ausdruck des Wissens und der Erfahrung bewährter Fachstellen und in diesem Sinne auch
für das Bundesverwaltungsgericht beachtlich, sofern sie im Einzelfall eine sachgerechte
Anwendung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zulassen und vor den
allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz sowie
dem Grundsatz von Treu und Glauben, Stand halten (BGE 121 II 473 E. 2b mit Hinweisen;
Urteil des BGer 1C_45/2010 vom 9. September 2010 E. 2.6; vgl. auch Urteil des BGer
1C_532/2012 vom 24. April 2013 E. 3.1; zudem zur Verwaltungsverordnung Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz.
123 ff., insbes. Rz. 128; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 41 Rz. 11 ff. und 29 ff.). Die rechtsanwendenden
Behörden ihrerseits haben sich an (von ihnen) erlassene Richtlinien zu halten, sofern diese
nicht klarerweise verfassungs- und gesetzwidrig sind (BGE 121 II 473 E. 2b; Alfred
Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1276 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Private
können demnach die Verletzung einer Verwaltungsverordnung (mit Aussenwirkung), so
wie vorliegend der Richtlinie BAV, jedenfalls im Rahmen der Rüge der Verletzung des
anwendbaren Gesetzesrechts und allgemeiner Verfassungsgrundsätze wie des
Rechtsgleichheitsgebots und des Vertrauensschutzes rügen (Kölz/Häner/Bertschi, Rz. 1040
mit Hinweis u.a. auf BVGE 2007/25 E. 4.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 128).

E. 3.4
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sieht die Richtlinie BAV eine Wiederholung der
psychologischen Tauglichkeitsuntersuchung auch im Rahmen der Überprüfung der
Tauglichkeit und nicht nur ausnahmsweise vor. Unterschreitet die untersuchte Person, so
wie vorliegend der Beschwerdeführer, die Mindestanforderungen deutlich und ist ein
Einsatz als Triebfahrzeugführer (offenbar) nicht mehr möglich, so ist in Absprache mit der
Fachstelle zunächst zu prüfen, ob gegebenenfalls (sofort) eine zweite
Tauglichkeitsuntersuchung vorzunehmen ist (Art. 23 Abs. 4 Richtlinie BAV). Andernfalls
darf die nicht bestandene psychologische Untersuchung nach frühestens einem Jahr und
höchstens zweimal wiederholt werden (Art. 23 Abs. 2 Bst. c Richtlinie BAV i.V.m. Art. 14
Abs. 7 VTE). Vorliegend kann den Akten nicht entnommen werden, dass die Vorinstanz -
entsprechend Art. 23 Abs. 4 Richtlinie BAV - mit der Fachstelle Rücksprache genommen
und somit ernsthaft, d.h. unter Berücksichtigung der gesamten Umstände sowie in
willkürfreier Ausübung ihres Ermessens, in Betracht gezogen hätte, (sofort) eine zweite
Tauglichkeitsuntersuchung vorzunehmen. Damit verletzt sie Art. 23 Abs. 4 Richtlinie BAV,
wobei nicht ersichtlich ist, dass die Bestimmung, welche unter Berücksichtigung der
Umstände des Einzelfalls eine zweite Tauglichkeitsuntersuchung vorsieht und so
insbesondere das Verhältnismässigkeitsprinzip konkretisiert, den anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen oder (anderen) allgemeinen Verfassungsgrundsätzlichen widersprechen
würde. Die Bestimmung ist somit für die Vorinstanz verbindlich und auch für das
Bundesverwaltungsgericht beachtlich. Dasselbe gilt für Art. 23 Abs. 2 Bst. c Richtlinie
BAV, welcher auf Art. 14 Abs. 7 VTE verweist und damit entgegen der Auffassung der
Vorinstanz jedenfalls nach Ablauf eines Jahres eine Wiederholung der psychologischen
Tauglichkeitsuntersuchung zulässt. Die Verfügung der Vorinstanz ist somit aufzuheben,
soweit die Vorinstanz in Ziff. 2 des Dispositivs den Antrag des Beschwerdeführers auf
Wiederholung der psychologischen Tauglichkeitsuntersuchung abgewiesen und dem
Beschwerdeführer in Ziff. 3 des Dispositivs (vollumfänglich) die Kosten für das Verfahren
vor der Vorinstanz auferlegt hat. Die Angelegenheit ist, da weitere (fachliche) Abklärungen



notwendig sind, zum neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen und zur Neuverlegung der
Kosten an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 61 Abs. 1 VwVG). Die Vorinstanz wird
zunächst in Absprache mit der Fachstelle zu beurteilen haben, ob die durchgeführte
Tauglichkeitsuntersuchung in Anwendung von Art. 23 Abs. 4 Richtlinie BAV und unter
Berücksichtigung der Vorbringen des Beschwerdeführers (sofort) zu wiederholen ist.
Hierbei wird sie sich in fachlicher Hinsicht zwar auf die Fachstelle abstützen dürfen (vgl.
Art. 7 und Art. 9 Abs. 1 Bst. f Richtlinie BAV), muss jedoch alsdann den Entscheid auf ihre
eigenen rechtlichen Überlegungen stützen; die rechtliche Würdigung des rechtserheblichen
Sachverhalts und insbesondere auch die Prüfung von dessen Verhältnismässigkeit obliegt
der Vorinstanz und darf von dieser nicht an die Fachstelle delegiert werden (vgl. Urteil des
BVGer A-4807/2011 vom 15. März 2012 E. 6.6). Fällt eine (sofortige) zweite
Tauglichkeitsuntersuchung nicht in Betracht, wird dem Beschwerdeführer gestützt auf Art.
23 Abs. 2 Bst. c Richtlinie BAV i.V.m. Art. 14 Abs. 7 VTE die Möglichkeit zu gewähren
sein, die psychologische Tauglichkeitsuntersuchung zu wiederholen. Besteht der
Beschwerdeführer die (zweite) psychologische Tauglichkeitsuntersuchung, ist seine
Fahrtauglichkeit wieder gegeben (vgl. Art. 35 Abs. 1 STEBV). An diesem Ergebnis ändert
nichts, dass die genannten (Gesetzes-)Bestimmungen vom Beschwerdeführer nicht
ausdrücklich angerufen wurden und er sich in seiner Beschwerdebegründung im
Wesentlichen auf den Grundsatz von Treu und Glauben gestützt hat. Das
Bundesverwaltungsgericht ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs.
4 VwVG) und kann eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen
gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer von der Vorinstanz
abweichenden Begründung bestätigen (sog. Motivsubstitution; BVGE 2009/61 E. 6.1).

E. 4
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz den Antrag des Beschwerdeführers, die
psychologische Tauglichkeitsuntersuchung wiederholen zu dürfen, zu Unrecht abgewiesen
hat. Eine nicht bestandene psychologische Tauglichkeitsuntersuchung kann entgegen der
Ansicht der Vorinstanz und nach den für sie verbindlichen Bestimmungen der Richtlinie
BAV unter Umständen sofort, jedenfalls aber nach einem Jahr wiederholt werden. Die
angefochtene Verfügung ist daher aufzuheben, soweit die Vorinstanz den Antrag des
Beschwerdeführers auf Wiederholung der psychologischen Tauglichkeitsuntersuchung
abgewiesen hat und dem Beschwerdeführer (vollumfänglich) die Kosten für das Verfahren
vor der Vorinstanz auferlegt hat (Ziffn. 2 und 3 der Verfügung der Vorinstanz vom 21. Mai
2014). Die Angelegenheit ist zum neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen und zur
Neuverlegung der Kosten an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 5
Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der
unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Dabei gilt die Rück-weisung der
Angelegenheit an die Vorinstanz zum neuen Entscheid (mit noch offenem Ausgang)
praxisgemäss als volles Obsiegen der Beschwerde führenden Partei (vgl. Urteil des BGer
1C_397/2009 vom 26. April 2010 E. 6). Der Beschwerdeführer ist somit vorliegend als
vollständig obsiegend anzusehen und es sind ihm aus diesem Grund keine Verfahrenskosten
aufzuerlegen. Der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr.
1'500.- ist ihm nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.
Ebenfalls keine Verfahrenskosten zu tragen hat die unterliegende Vorinstanz (Art. 63 Abs.
2 VwVG). Der obsiegende Beschwerdeführer hat sodann Anspruch auf eine Entschädigung



für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG
i.V.m. Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Das
Bundesverwaltungs-gericht legt die Parteientschädigung aufgrund der eingereichten
Kosten-note oder, wenn keine Kostennote eingereicht wird, aufgrund der Akten fest (Art. 8
ff. VGKE). Vorliegend hat der Rechtsvertreter keine Kostennote eingereicht. Aufgrund des
mutmasslichen Zeitaufwandes für das vor-liegende Beschwerdeverfahren hält das
Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. Auslagen und
Mehrwertsteuer) für angemessen. Diese ist der Vorinstanz zur Bezahlung nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils aufzuerlegen (Art. 64 Abs. 2 VwVG).
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